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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1963

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1098

Rechtssatz

Wenn der Vermieter die Verwendung von Räumen der Wohnung zu Geschäftszwecken gesehen und jahrelang

geduldet hat, so kann sein Verhalten unter Bedachtnahme auf Treu und Glauben im Geschäftsverkehr nur als

stillschweigende Zustimmung zur Mitverwendung dieser Räume zu Geschäftszwecken beurteilt werden.
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